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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 05.05.2026 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 03.06.2026 
Gemeindevertretung 11.06.2026 

 
Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 durch den Gemeindevorstand gemäß 
§ 112 HGO mit Unterrichtung HFSA und Gemeindevertretung 
 
Sachdarstellung: 
Der Jahresabschluss 2025 ist fertiggestellt und wird der Revision des Main-Kinzig-Kreises zur Prü-
fung vorgelegt. 
Gem. § 112 Abs. 5 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb 
von fünf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. 
 
Der Jahresabschluss 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 292.161,40 
ab (ordentlicher Jahresüberschuss EUR 112.923,71 und außerordentlicher Jahresüberschuss EUR 
179.237,69). 
 
Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des geplanten ordentlichen Jahresfehlbetrages in 
Höhe von EUR 524.400,00 zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von EUR 816.561,40. 
 
Diese Verbesserung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: 
 

• Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 102 T€ 
• Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Um-

lagen (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Kitas) 261 T€. 
• Höhere Erträge im Steuerbereich in Höhe von 1.463 T€ 
• Weniger Personalaufwendungen in Höhe von 431 T€. 

Der ordentliche und der außerordentliche Jahresüberschuss 2025 wird der Rücklage aus Über-
schüssen zugeführt. 
 
Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2025 einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 
6.375.642,96 aus.  
 
Die Vermögensrechnung weist zum 31.12.2025 eine Bilanzsumme von EUR 53.289.400,08 € aus 
und hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 1.427.288,55 erhöht. 
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Die Vermögensrechnung weist eine Eigenkapitalsumme von EUR 10.743.060,77 aus. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand fasst gemäß § 112 Abs. 5 HGO den Aufstellungsbeschluss für den Jahres-
abschluss 2025. 
 
Der HFSA und die Gemeindevertretung nehmen den aufgestellten Jahresabschluss 2025 zur 
Kenntnis. 
 

 
 




